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Dritte Verordnung zur Änderung
der Verordnung über bautechnische Prüfungen

Vom 10. Dezember 2018

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3, 4 und 
9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. 
NRW. S.  421), verordnet das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung nach Anhörung 
des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 6. De-
zember 1995 (GV. NRW. S.  1241), die zuletzt durch Arti-
kel  2 der Verordnung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 
2017 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst:

  „§ 2 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster“.

 b)   Nach der Angabe zu §  9 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 9a Barrierefrei-Konzept“.

 c)  Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst:

   „§  10 Bauvorlagen zum Bauantrag im einfachen 
Baugenehmigungsverfahren und bei referenzieller 
Baugenehmigung“.

 d)  Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

   „§ 11 Bauvorlagen zum Bauantrag im Baugeneh-
migungsverfahren“.

 e)  Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:

   „§ 13 Bauvorlagen für Vorhaben in der Genehmi-
gungsfreistellung“.

 f)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

   „§  15 Bauvorlagen für die Anzeige der Beseiti-
gung von Anlagen“.

 g)   Nach den Wörtern „Vierter Teil“ wird das Wort 
„Schlussvorschrift“ durch das Wort „Schlussvor-
schriften“ ersetzt.

 h)  Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst:

  „§ 31 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Bauvorlagen gemäß § 70 Absatz 2 Satz 1 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. 
NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung (im 
Folgenden BauO NRW 2018 genannt) sind insbe-
sondere

  1.   die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (§ 2),

  2.  der Lageplan (§ 3),

  3.  die Bauzeichnungen (§ 4),

  4.   die Baubeschreibung und bei gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Betrieben die Be-
triebsbeschreibung (§ 5),

  5.   die Berechnungen und Angaben zur Kostener-
mittlung (§ 6),

  6.   die Nachweise der Standsicherheit und des 
Schallschutzes (§ 8),

  7.   das Brandschutzkonzept (§ 9),

  8.  das Barrierefrei-Konzept (§ 9a).“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  3 wird die Angabe „(§  72 Abs.  6 
BauO NRW)“ gestrichen.

  bb)   In Satz  4 werden die Wörter „nach §  68 
Abs. 1 Satz 3 BauO NRW (§ 11 Abs. 1 Nr. 2)“ 
durch die Wörter „großer Sonderbauten ge-
mäß § 50 Absatz 2 BauO NRW 2018 (§ 11)“ 
ersetzt.

  cc)  Folgender Satz wird angefügt:

     „§  3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt.“

3.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

  (1) Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sind die 
Standardausgaben in Form der Flurkarte oder der 
Amtlichen Basiskarte.

  (2) Im Auszug aus der Flurkarte müssen das Bau-
grundstück und die benachbarten Grundstücke im 
Umkreis von 50 m um das Baugrundstück sowie der 
Standort des Bauvorhabens dargestellt sein. Der 
Auszug darf nicht älter als sechs Monate und muss 
amtlich beglaubigt sein. Ein Auszug nach Satz 1 ist 
nicht erforderlich, wenn ein amtlicher Lageplan 
nach § 3 Absatz 3, § 17 Satz 1 Nummer 1 oder § 18 
vorgelegt wird.

  (3) Im Auszug aus der Amtlichen Basiskarte müssen 
das Baugrundstück und seine Umgebung im Um-
kreis von 500 m sowie der Standort des Bauvorha-
bens dargestellt sein. Dabei ist ein Maßstab von min-
destens 1:5 000 zu verwenden. Der Auszug darf nicht 
älter als sechs Monate sein.“

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Lageplan ist auf der Grundlage eines 
Auszugs aus dem Liegenschaftskataster (§  2) zu 
erstellen. Dabei ist ein Maßstab von mindestens 
1:500 zu verwenden. Ein größerer Maßstab ist zu 
wählen, wenn es für die Beurteilung des Vorha-
bens notwendig ist. Der Lageplan muss, soweit 
erforderlich, enthalten

  1.   seinen Maßstab und die Lage des Baugrund-
stücks zur Nordrichtung,

  2.   die Bezeichnung des Baugrundstücks und 
der  benachbarten Grundstücke nach Straße, 
Hausnummer, Grundbuch und Liegenschafts-
kataster sowie die Angabe der Eigentümerin 
oder des Eigentümers des Baugrundstücks,

  3.   die rechtmäßigen Grenzen des Baugrund-
stücks und deren Längen sowie seinen Flä-
cheninhalt,

  4.   die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrund-
stücks und die Höhenlage des engeren Baufel-
des bezogen auf das aktuelle amtliche Höhen-
bezugssystem,

  5.   die Breite und die Höhenlage angrenzender 
öffentlicher Verkehrsfl ächen bezogen auf das 
aktuelle amtliche Höhenbezugssystem,

  6.   die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem 
Baugrundstück und auf den angrenzenden 
Grundstücken sowie die genehmigten oder 
nach §  63 Absatz  2 und 5 BauO NRW 2018 
zulässigen, aber noch nicht ausgeführten bau-
lichen Anlagen auf dem Baugrundstück, bei 
Gebäuden auch mit Angabe ihrer Geschoss-
zahl, Wand- und Firsthöhen und deren Ab-
standfl ächen mit Berechnung,

  7.   Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzge-
setzes vom 11. März 1980 (GV. NRW. S.  226, 
ber. S.  716) in der jeweils geltenden Fassung 
auf dem Baugrundstück und dessen engerer 
Umgebung sowie geschützte Baumbestände 
auf dem Baugrundstück,

  8.   Flächen auf dem Baugrundstück, die von 
Baulasten betroffen sind, sowie Flächen auf 
den angrenzenden Grundstücken, die von 
Baulasten zugunsten des Baugrundstücks be-
troffen sind,

  9.   Flächen auf dem Baugrundstück, die mit 
grundbuchlich gesicherten Dienstbarkeiten 
zu Gunsten der Träger von Hochspannungs-
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leitungen und unterirdischen Leitungen für 
die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme 
und Wasser belegt sind,

  10.   Hydranten und andere Wasserentnahmestel-
len für Feuerlöschzwecke,

  11.   die Bezeichnung des Bebauungsplanes oder 
anderer Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl.  I S.  3634) in der je-
weils geltenden Fassung mit den Festsetzun-
gen über Art und Maß der baulichen Nutzung, 
die Bauweise, die Darstellung der Baulinien 
und Baugrenzen und der Flächen auf dem 
Baugrundstück, für die der Bebauungsplan 
oder eine andere Satzung besondere Festset-
zungen trifft, sowie die Bezeichnung der örtli-
chen Bauvorschriften,

  12.   die geplanten baulichen Anlagen unter Anga-
be der Außenmaße, der Dachform, der Wand- 
und Firsthöhen, der Höhenlage der Eckpunk-
te der baulichen Anlage bezogen auf das ak-
tuelle amtliche Höhenbezugssystem an der 
Geländeoberfl äche, der Höhenlage des Erdge-
schossfußbodens bezogen auf das aktuelle 
amtliche Höhenbezugssystem, der Grenzab-
stände, der Tiefe und Breite der Abstandfl ä-
chen, der Abstände zu anderen baulichen An-
lagen,

  13.   die Abstände der geplanten baulichen Anlage 
zu öffentlichen Verkehrsfl ächen, zu Grünfl ä-
chen, zu Wasserfl ächen und zu Wäldern,

  14.   die Aufteilung der nicht überbauten Flächen 
auf dem Baugrundstück unter Angabe der 
Lage, Anzahl und Größe der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge, der Fahrradabstellplätze, der 
Zu- und Abfahrten, der Bewegungsfl ächen für 
die Feuerwehr, der Kinderspielplätze und der 
Flächen, die gärtnerisch angelegt werden be-
ziehungsweise mit Bäumen bepfl anzt werden 
sollen sowie

  15.   die Lage der Entwässerungsgrundleitungen 
bis zum öffentlichen Kanal oder die Lage der 
Abwasserbehandlungsanlage mit der Abwas-
sereinleitung.“

 b)   In Absatz  2 wird die Angabe „Nr.  6“ durch die 
Angabe „Nummer 6“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1wird wie folgt geändert:

    aaa)   In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
nach dem Wort „wenn“ die Wörter „es 
beantragt wird oder“ eingefügt.

    bbb)   In Nummer 1 werden das Wort „Gren-
zen“ durch das Wort „Außengrenzen“ 
und die Angabe „von §  19 Abs.  1 
VermKatG“ durch die Wörter „des Ver-
messungs- und Katastergesetzes vom 
1. März 2005 (GV. NRW. S. 174) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

    ccc)   In Nummer  4 werden nach dem Wort 
„oder“ die Wörter „eine das Baugrund-
stück betreffende Baulast“ eingefügt.

  bb)   In Satz 3 werden die Wörter „der Entwurfs-
verfasserin oder dem Entwurfsverfasser“ 
durch die Wörter „den Entwurfsverfassen-
den“ ersetzt.

 d)   In Absatz 4 wird das Wort „Vermessungsingenieu-
re“ durch die Wörter „Vermessungsingenieurin 
oder Vermessungsingenieur“ ersetzt.

 e)   In Absatz  5 Satz  1 werden nach der Angabe 
„(BGBl. I 1991 S. 58)“ die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ eingefügt.

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  3 wird das Wort „Feuerwi-
derstandsdauer“ durch das Wort „Feuerwider-
standsfähigkeit“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„über NN“ durch die Wörter „bezogen auf 
das aktuelle amtliche Höhenbezugssystem“ 
ersetzt.

  bb)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

     „3. die Höhe der Fußbodenoberkante des 
höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Auf-
enthaltsraum möglich ist, über der Gelände-
oberfl äche im Mittel mit rechnerischem 
Nachweis (§ 2 Absatz 3 BauO NRW 2018),“

  cc)   In Nummer 5 wird die Angabe „Abs. 4 BauO 
NRW“ durch die Angabe „Absatz  4 BauO 
NRW 2018“ ersetzt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird die Angabe „über NN“ durch 
die Wörter „bezogen auf das aktuelle amtli-
che Höhenbezugssystem“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird das Wort „Lichtbild“ durch 
das Wort „Foto“ und das Wort „Lichtbild-
montage“ durch das Wort „Fotomontage“ er-
setzt.

 d)   In Absatz  6 werden die Wörter „geringer Höhe“ 
durch die Wörter „der Gebäudeklassen 1 bis 3“ 
und die Wörter „Nr. 3, Absatz 2 Nr. 3, 5 und 8 so-
wie Absatz 3 Nr. 4“ durch die Wörter „Nummer 3, 
Absatz  2 Nummer  3, 5 und 8 sowie Absatz  3 
Nummer 4“ ersetzt.

6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird in dem Satzteil vor Nummer  1 
das Wort „Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die 
Wörter „Produktsicherheitsgesetzes vom 8. No-
vember 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 I S. 131) 
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

7.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 1 werden die Wörter „DIN 277 Teil 1 
(Ausgabe 2005)“ durch die Angabe „DIN 277-
1:2016-01“ ersetzt.

 b)   In Nummer  2 wird die Angabe „Abs.  1 Satz  2 
BauO NRW“ durch die Wörter „Absatz  1 Satz  2 
BauO NRW 2018“ ersetzt.

8.   In § 7 werden die Wörter „hat die Entwurfsverfasse-
rin oder der Entwurfsverfasser“ durch die Wörter 
“haben die Entwurfsverfassenden“ ersetzt.

9.   In §  8 Absatz  1 Satz  4 wird das Wort „Feuerwider-
standsdauer“ durch das Wort „Feuerwiderstandsfä-
higkeit“ ersetzt.

10.  § 9 wird wie folgt gefasst:

 „§ 9
 Brandschutzkonzept

  (1) Das Brandschutzkonzept ist eine zielorientierte 
Gesamtbewertung des baulichen und abwehrenden 
Brandschutzes bei Sonderbauten durch den in §  54 
Absatz  3 BauO NRW 2018 bestimmten Personen-
kreis.

  (2) Das Brandschutzkonzept muss insbesondere fol-
gende Angaben enthalten:

 1.   Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Be-
wegungsfl ächen für die Feuerwehr,

 2.   den Nachweis der erforderlichen Löschwasser-
menge, den Nachweis der Löschwasserversor-
gung und die Angabe über die Hydrantenstand-
orte,

 3.   Bemessung, Lage und Anordnung der Löschwas-
ser-Rückhalteanlagen,

 4.   das System der äußeren und der inneren Ab-
schottungen in Brandabschnitte beziehungs-
weise Brandbekämpfungsabschnitte sowie der 
Rauchabschnitte mit Angaben zur Feuerwider-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 17. Dezember 2018672

standsfähigkeit der Bauteile und Anforderungen 
an das Brandverhalten der Baustoffe,

 5.   Lage, Anordnung, Bemessung (gegebenenfalls 
durch rechnerischen Nachweis) und Kennzeich-
nung der Rettungswege auf dem Baugrundstück 
und in Gebäuden mit Angaben zur Sicherheits-
beleuchtung, zu automatischen Schiebetüren 
und zu elektrischen Verriegelungen von Türen,

 6.   die höchstzulässige Zahl der Nutzer der bauli-
chen Anlage, deren Mobilität und Grundzüge der 
Evakuierung,

 7.   Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, 
insbesondere der Leitungsanlagen, gegebenen-
falls mit Angaben zum Brandverhalten im Be-
reich von Rettungswegen sowie von Aufzügen,

 8.   Lage und Anordnung der Lüftungsanlagen mit 
Angaben zur brandschutztechnischen Ausbil-
dung,

 9.   Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen mit Eintragung der 
Querschnitte beziehungsweise Luftwechselraten 
sowie der Überdruckanlagen zur Rauchfreihal-
tung von Rettungswegen,

 10.   die Alarmierungseinrichtungen und Alarmie-
rungsanlagen,

 11.   Lage, Anordnung und gegebenenfalls Bemessung 
von Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur 
Brandbekämpfung (wie Feuerlöschanlagen, Stei-
geleitungen, Wandhydranten, Schlauchan-
schlussleitungen, Feuerlöschgeräte) mit Angaben 
zu Schutzbereichen und zur Bevorratung von 
Sonderlöschmitteln,

 12.   Sicherheitsstromversorgung mit Angaben zur 
Bemessung und zur Lage und brandschutztech-
nischen Ausbildung des Aufstellraums, der Er-
satzstromversorgungsanlagen (Batterien, Strom-
erzeugungsaggregate) und zum Funktionserhalt 
der elektrischen Leitungsanlagen,

 13.   Lage und Anordnung von Brandmeldeanlagen 
mit Unterzentralen und Feuerwehrtableaus, 
Auslösestellen,

 14.   Grundzüge der funktionalen steuerungstechni-
schen Zusammenhänge,

 15.  Feuerwehrpläne,

 16.   betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung 
und Brandbekämpfung sowie zur Rettung von 
Personen (wie Werkfeuerwehr, Betriebsfeuer-
wehr, Hausfeuerwehr, Brandschutzordnung, 
Maßnahmen zur Räumung, Räumungssignale),

 17.   Angaben darüber, welchen materiellen Anforde-
rungen der BauO NRW 2018 oder in Vorschriften 
auf Grund der BauO NRW 2018 nicht entspro-
chen wird und welche ausgleichenden Maßnah-
men stattdessen vorgesehen werden,

 18.   Anwendung von Verfahren und Methoden des 
Brandschutzingenieurwesens.

  Die Angaben sind in einem schriftlichen Erläute-
rungsbericht zu formulieren und durch zeichnerische 
Darstellung der baulichen Anforderungen unter An-
gabe der technischen Anforderungen zu ergänzen.“

11.  Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

 „9a
 Barrierefrei-Konzept

  (1) Den Bauvorlagen für neu zu errichtende öffent-
lich-zugängliche Gebäude gemäß §  49 Absatz  2 
BauO NRW 2018, die große Sonderbauten gemäß 
§ 50 Absatz 2 BauO NRW 2018 – mit Ausnahme von 
Gebäuden im Zuständigkeitsbereich von Polizei und 
Justiz – sind, ist ein Barrierefrei-Konzept beizufügen.

  (2) Das Barrierefrei-Konzept ist eine schutzzielori-
entierte objektkonkrete Bewertung der baulichen, 
technischen und organisatorischen Anforderungen 
der Barrierefreiheit, die für die Prüfung im Geneh-
migungsverfahren relevant sind.

  (3) Der Nachweis der Barrierefreiheit muss insbe-
sondere folgende Angaben enthalten:

 1.   barrierefreie Erreichbarkeit der baulichen Anla-
ge, barrierefreie Gebäudezugänge,

 2.   Ausführung der PKW-Stellplätze und deren Ab-
messungen,

 3.  Flurbreiten,

 4.   Türbreiten, Türschwellen, Türanschläge, Türöff-
nungsmöglichkeiten,

 5.  Aufzüge, Fahrtreppen,

 6.  Treppen, Handläufe,

 7.  Rampen einschließlich Neigungen, Gefälle,

 8.  Anordnung von Bedienelementen,

 9.   barrierefreie Sanitärräume, barrierefreie Anord-
nung Sanitärobjekte,

 10.  Abmessungen der Bewegungsfl ächen,

 11.  Orientierungshilfen sowie

 12.  Ausführungen zu § 49 Absatz 3 BauO NRW 2018. 

  Die Angaben sind in einem schriftlichen Erläute-
rungsbericht zu formulieren und durch zeichnerische 
Darstellung der baulichen Anforderungen unter An-
gabe der technischen Anforderungen zu ergänzen.“

12.   In der Gliederungsüberschrift „Dritter Abschnitt“ 
werden die Wörter „im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren“ gestrichen.

13.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 10
 Bauvorlagen zum Bauantrag
 im einfachen Baugenehmigungsverfahren und 
 bei referenzieller Baugenehmigung“.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In dem Satzteil vor Nummer  1 werden die 
Wörter „vereinfachten Genehmigungsverfah-
ren“ durch die Wörter „einfachen Baugeneh-
migungsverfahren“ und die Wörter „68 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauO NRW“ durch die 
Angabe „64 BauO NRW 2018“ ersetzt.

  bb)   In Nummer  1 werden die Wörter „der Lie-
genschaftskarte/Flurkarte und ein Auszug 
aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 (§ 2)“ 
durch die Wörter „dem Liegenschaftskataster 
(§ 2 Absatz 1)“ ersetzt.

 c)   In Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „Nummern“ 
durch das Wort „Nummer“ ersetzt.

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „Nummern“ durch 
das Wort „Nummer“ und die Wörter „Abs. 3 
Sätze 1 und 2“ durch die Wörter „Absatz  3 
Satz 1 und 2“ ersetzt.

  bb)   In Satz  3 wird das Wort „Nummern“ durch 
das Wort „Nummer“ ersetzt.

 e)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Für die Errichtung der Bezugsgebäude gemäß 
§  66 Absatz  5 Nummer  2 BauO NRW 2018 sind 
spätestens mit der Anzeige des Baubeginns fol-
gende Bauvorlagen in einfacher Ausfertigung vor-
zulegen:

  1.  der Lageplan (§ 3),

  2.  die Bauzeichnungen (§ 4) und

  3.   die bautechnischen Nachweise (§  68 BauO 
NRW 2018).

   Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einreichung 
weiterer Ausfertigungen verlangen.“
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14.  § 11 wird wie folgt gefasst:

 „§ 11

 Bauvorlagen zum Bauantrag 
 im Baugenehmigungsverfahren

  Dem Bauantrag für die Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung von Bauvorhaben nach §  65 
BauO NRW 2018 sind neben den Bauvorlagen nach 
§ 10 das Brandschutzkonzept nach § 9 und das Bar-
rierefrei-Konzept nach §  9a in dreifacher Ausferti-
gung beizufügen.“

15.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12

 Zusätzliche Angaben und
 Bauvorlagen für besondere Vorhaben

  (1) Für Versammlungsstätten im Sinne der Sonder-
bauverordnung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 
2017  S.  2, ber. S.  120) in der jeweils geltenden Fas-
sung sind die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, 
einschließlich der Plätze für Benutzerinnen und Be-
nutzer von Rollstühlen, der Bühnen, Szenen- oder 
Spielfl ächen sowie der Verlauf und die erforderliche 
Breite der Rettungswege in einem Bestuhlungs- und 
Rettungswegeplan im Maßstab von mindestens 1:200 
darzustellen. Sind verschiedene Anordnungen vorge-
sehen, so ist für jede ein besonderer Plan vorzulegen. 
Ist eine von §  1 Absatz  2 Satz  1 der Sonderbauve-
rordnung abweichende höhere Anzahl von Besuche-
rinnen und Besuchern je m2 Grundfl äche des Ver-
sammlungsraumes vorgesehen, sind die schnelle und 
sichere Erreichbarkeit der Ausgänge ins Freie und 
die Möglichkeit zur Durchführung wirksamer Lösch- 
und Rettungsmaßnahmen gesondert darzustellen.

  (2) Für Beherbergungsstätten im Sinne der Sonder-
bauverordnung müssen die Bauvorlagen zusätzliche 
Angaben enthalten über die Anzahl der Gastbetten 
und ihre Zuordnung zu Beherbergungsräumen nach 
§ 56 der Sonderbauverordnung. Für Beherbergungs-
stätten, für die ein Brandschutzkonzept nicht gefor-
dert ist, müssen die Bauvorlagen Angaben enthalten 
über

 1.  die Sicherheitsbeleuchtung,

 2.  die Sicherheitsstromversorgung,

 3.  die Alarmierungseinrichtungen,

 4.  die Brandmeldeanlage und

 5.  die Rettungswege auf dem Grundstück.

  (3) Für Verkaufsstätten im Sinne der Sonderbau-
verordnung müssen die Bauvorlagen ergänzt werden 
um

 1.   eine Berechnung der Flächen der Verkaufsräume 
und der Brandabschnitte und

 2.   eine Berechnung der erforderlichen Breiten der 
Ausgänge aus den Geschossen ins Freie oder in 
notwendige Treppenräume.

  (4) Für Mittel- und Großgaragen im Sinne der Son-
derbauverordnung müssen die Bauvorlagen Angaben 
enthalten über die Zahl, Abmessung und Kennzeich-
nung der Einstellplätze und Fahrgassen. In den Bau-
vorlagen für geschlossene Großgaragen mit nicht nur 
geringem Zu- und Abgangsverkehr sind Art und La-
ge der CO-Warnanlagen darzustellen.

  (5) Für Betriebsräume gemäß § 143 der Sonderbau-
verordnung müssen die Bauvorlagen Angaben über 
die Lage des Betriebsraums und die Art der elektri-
schen Anlage enthalten.

  (6) Für Krankenhäuser müssen die Bauvorlagen

 1.  Angaben über die Zahl der Betten und

 2.  eine Darstellung der Räume für Untersuchung 
und Behandlung mit ionisierenden Strahlen

 enthalten.“

16.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 13
  Bauvorlagen für Vorhaben in der 
  Genehmigungsfreistellung“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

    aaa)   In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die 
Angabe „67 Abs. 1 und 7 BauO NRW“ 
durch die Wörter „63 Absatz  2 und 5 
BauO NRW 2018“ ersetzt.

    bbb)  In Nummer 1 wird das Komma am En-
de durch das Wort „und“ ersetzt.

    ccc)  In Nummer 2 wird das Komma am En-
de durch einen Punkt ersetzt.

    ddd)  Nummer 3 wird aufgehoben.

  bb)   In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die 
Angabe „Absatz 2“ ersetzt.“

  cc)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ist 
eine Erklärung der Entwurfsverfassenden beizu-
fügen, dass das Vorhaben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht.“

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 werden die Wörter „Bauherrin oder 
der Bauherr“ durch das Wort „Bauherr-
schaft“, die Angabe „67 Abs.  3 Satz  2 BauO 
NRW“ durch die Wörter „63 Absatz 6 Satz 4 
BauO NRW 2018“, die Angabe „67 Abs.  1 
Satz  1 Nr.  3 BauO NRW“ durch die Wörter 
„63 Absatz  2 Satz  1 Nummer  5 BauO NRW 
2018“ und die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

  bb)   In Satz  3 wird jeweils die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

17.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Dem Bauantrag für die Errichtung, Aufstel-
lung, Anbringung und Änderung von Werbeanla-
gen sind beizufügen:

  1.   der Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 2 
Absatz 1) mit Einzeichnung des Standorts der 
geplanten Werbeanlage und, soweit erforder-
lich, der Lageplan (§ 3), der nicht als Lageplan 
nach § 3 Absatz 3 angefertigt zu sein braucht,

  2.   die Zeichnung und die Beschreibung der Wer-
beanlage (Absatz 2),

  3.   ein farbiges Foto oder eine farbige Fotomonta-
ge (Absatz 3) und

  4.   Angaben über die veranschlagten Herstel-
lungskosten.“

 b)   In Absatz 3 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 
das Wort „Lichtbild“ durch das Wort „Foto“ und 
das Wort „Lichtbildmontage“ durch das Wort 
„Fotomontage“ ersetzt.

 c)   In Absatz  4 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

18.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Bauvorlagen für die Anzeige der 
 Beseitigung von Anlagen

  Der Anzeige der Beseitigung von Anlagen (§ 62 Ab-
satz 3 Satz 2 BauO NRW 2018) sind beizufügen:

 1.   die Benennung des Grundstücks, auch nach Stra-
ße und Hausnummer, auf dem die Beseitigungs-
maßnahme durchgeführt werden soll,

 2.   ein Auszug aus der Flurkarte (§  2 Absatz  2) mit 
der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorha-
bens und
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 3.   in den Fällen des § 62 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 
2018 die Bestätigung einer qualifi zierten Trag-
werksplanerin oder eines qualifi zierten Tragwerk-
planers gemäß §  54 Absatz  4 BauO NRW 2018 
über die Standsicherheit des Gebäudes oder der 
Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude an-
gebaut ist.

  § 10 Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß.“

19.   In §  16 Satz  2 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

20.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
 Bauvorlagen für die Genehmigung 
 von Grundstücksteilungen

  Dem Antrag auf Genehmigung einer Grundstücks-
teilung (§  7 BauO NRW 2018) sind in zweifacher 
Ausfertigung beizufügen:

 1.   ein amtlicher Lageplan nach § 3 Absatz 3 mit den 
Angaben und Darstellungen

  a)   nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 8 sowie die 
rechtmäßigen Grenzen, bezogen auf das zu tei-
lende Grundstück,

  b)   der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem 
zu teilenden Grundstück,

  c)   der Grenzabstände, der Abstandfl ächen und 
der Abstände zu den nach Buchstabe b darzu-
stellenden baulichen Anlagen auf dem zu tei-
lenden Grundstück und

  d)   der farblich unterlegten neuen Grenzen (Tei-
lungslinie) sowie

 2.   die Bauzeichnungen (§ 4) der in Nummer 1 Buch-
stabe b genannten baulichen Anlagen, soweit sie 
zur Beurteilung des Antrags erforderlich sind.

  § 10 Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß.“

21.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18
 Eintragung von Baulasten

  Für die Eintragung von Baulasten nach § 4 Absatz 1 
oder 2 und § 6 Absatz 2 BauO NRW 2018 sowie an-
deren Baulasten, die sich fl ächenmäßig auf Grund-
stücke oder auf Teile von Grundstücken beziehen, ist, 
sofern in der Verpfl ichtungserklärung (§ 85 Absatz 1 
BauO NRW 2018) auf einen Lageplan Bezug genom-
men wird, dieser als amtlicher Lageplan nach §  3 
Absatz 3 in zweifacher Ausfertigung beizufügen. Er 
muss mindestens enthalten

 1.   die Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6, 
8 und 12 und

 2.   die Grundstücksfl ächen, die von der einzutragen-
den Baulast betroffen sind, entsprechend Num-
mer 1.12 der Anlage zu dieser Verordnung.“

22.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 wird die Angabe „78 BauO NRW“ 
durch die Wörter „66 Absatz 1 bis 4 BauO NRW 
2018“ und die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

23.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die  An-
gabe „79 BauO NRW“ durch die Angabe „78 
BauO NRW 2018“ ersetzt.

  bb)   In den Nummern 1, 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ er-
setzt.

  cc)   In Nummer  5 wird die Angabe „Nr.“ durch 
das Wort „Nummer“ ersetzt.

 b)   In Absatz  3 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

24.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  2 wird die Angabe „72 Abs.  5 
BauO NRW“ durch die Angabe „68 Absatz  4 
BauO NRW 2018“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 Satz  3 wird das Wort „Prüfamt“ 
durch das Wort „Prüfämter“ ersetzt.

25.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Anerkennung als Prüfi ngenieurin oder 
Prüfi ngenieur für Baustatik wird für folgende 
Fachrichtungen ausgesprochen:

  1. Metallbau,

  2. Massivbau und

  3. Holzbau.

   Die Anerkennung kann für eine oder mehrere 
Fachrichtungen ausgesprochen werden. Die Aner-
kennung für die Fachrichtungen Massivbau oder 
Metallbau schließt den Verbundbau ein.“

 b)   In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ und die Angabe „68.“ durch 
die Angabe „70.“ ersetzt.

26.   In § 23 Absatz 2 Nummer 3 und 5 wird jeweils das 
Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.

27.  § 24 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

 b)   In Nummer 2 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.“

28.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Absat-
zes“ durch die Wörter „von Absatz“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „den Absätzen 1 und 2“ durch die Wörter 
„Absatz 1 und 2“ ersetzt.

29.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Buchstabe b wird die Angabe „68.“ 
durch die Angabe „70.“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Buchstabe e wird die Angabe „Abs. 2 
Nr. 2“ durch die Wörter „Absatz 2 Nummer 2“ er-
setzt.

30.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Feuerwiderstands-
dauer“ durch das Wort „Feuerwiderstandsfä-
higkeit“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird die Angabe „81 BauO NW“ 
durch die Angabe „83 BauO NRW 2018“ und die 
Angabe „82 BauO NW“ durch die Angabe „84 
BauO NRW 2018“ ersetzt.

31.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird die Angabe „81, 82 BauO NW“ 
durch die Angabe „83 und 84 BauO NRW 
2018“ und die Angabe „79 Abs. 7 BauO NW“ 
durch die Angabe „78 Absatz  7 BauO NRW 
2018“ ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Liegen den Standsicherheitsnachweisen 
und den übrigen bautechnischen Nachweisen 
Abweichungen von den nach §  3 Absatz  2 
BauO NRW 2018 eingeführten technischen 
Baubestimmungen oder technischen Regeln 
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zu Grunde, so ist in dem Prüfbericht darzule-
gen, aus welchen Gründen die Abweichungen 
für gerechtfertigt gehalten werden.“

 c)   In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

 d)   In Absatz 5 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ und die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

32.   In § 29 Absatz 1 wird das Wort „Feuerwiderstands-
dauer“ durch das Wort „Feuerwiderstandsfähigkeit“ 
ersetzt.

33.  § 30 wird wie folgt gefasst:

 „§ 30
 Übertragung von Zuständigkeiten für
 Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten

  Für die Erteilung von Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten (§  78 Absatz  2 und 3 BauO 
NRW 2018), für die Verlängerung der Gültigkeitsdau-
er von Ausführungsgenehmigungen (§  78 Absatz  5 
BauO NRW 2018) sowie für die Eintragung von Än-
derungen in das Prüfbuch (§ 78 Absatz 6 BauO NRW 
2018) sind zuständig

 1.  die Stadt Dortmund

  für den Regierungsbezirk Münster

  sowie

   für die kreisfreien Städte Bochum, Dortmund, 
Hagen, Hamm, Herne

  und

   für die Kreise Ennepe-Ruhr-Kreis und Unna des 
Regierungsbezirks Arnsberg,

 2.  die Stadt Essen

  für den Regierungsbezirk Düsseldorf,

 3.  die Stadt Köln

  für den Regierungsbezirk Köln,

 4.  die Stadt Soest

   für den Regierungsbezirk Arnsberg, soweit nach 
Nummer  1 nicht die Stadt Dortmund zuständig 
ist und

 5.  die Stadt Bielefeld

  für den Regierungsbezirk Detmold.“

34.   In der Gliederungsüberschrift „Vierter Teil“ wird das 
Wort „Schlußvorschrift“ durch das Wort „Schluss-
vorschriften“ ersetzt.

35.  § 31 wird wie folgt gefasst:

 „§ 31
 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

  (1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1996 in 
Kraft.

  (2) Prüfi ngenieurinnen und Prüfi ngenieure, deren 
Anerkennung innerhalb des Jahres 2018 durch Voll-
endung des 68. Lebensjahres erloschen ist, werden 
auf Antrag ohne erneute Prüfung der Anerkennungs-
voraussetzungen anerkannt.

  (3) Die bis zum 31. Dezember 2018 vollständig und 
ohne erhebliche Mängel eingereichten Bauvorlagen 
müssen den Anforderungen der Verordnung über 
bautechnische Prüfungen vom 6. Dezember 1995 (GV. 
NRW. S. 1241), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 2) ge-
ändert worden ist, entsprechen.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am 1. Januar 2019 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 11 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 10. Dezember 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 670

232

Feuerungsverordnung (FeuVO NRW) 1

Vom 10. Dezember 2018

Auf Grund des § 87 Absatz 1 Nummer 1 und 5, Absatz 8 
und Absatz 9 der Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 
2018 – vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) verordnet das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung nach Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtages:

Inhaltsübersicht

§ 1 Einschränkung des Anwendungsbereichs

§ 2 Begriffe

§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

§ 4 Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

§ 5 Aufstellräume für Feuerstätten

§ 6  Heizräume

§ 7 Abgasanlagen

§ 8  Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren 
 Bauteilen

§ 9 Abführung von Abgasen

§ 10  Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste 
Verbrennungsmotoren

§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

§ 12  Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflager-
räumen

§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

§ 14 Prüfungen

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Einschränkung des Anwendungsbereichs

Für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraft-
werke gilt die Verordnung nur, soweit diese Anlagen der 
Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung 
dienen oder Gas-Haushalts-Kochgeräte sind. Die Verord-
nung gilt nicht für Brennstoffzellen und ihre Anlagen 
zur Abführung der Prozessgase.

§ 2
Begriffe

(1) Als Nennleistung gilt

1.   die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene 
höchste Leistung, bei Blockheizkraftwerken die Ge-
samtleistung,

2.   die in den Grenzen des auf dem Typenschild angege-
benen Leistungsbereiches festeingestellte und auf 
einem Zusatzschild angegebene höchste nutzbare 
Leistung der Feuerstätte oder

1 Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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3.   bei Feuerstätten ohne Typenschild die aus dem Brenn-
stoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 80 Pro-
zent ermittelte Leistung.

(2) Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen die 
Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur 
 direkt vom Freien zugeführt wird und bei denen kein 
Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum 
austreten kann. Andere Feuerstätten sind raumluftab-
hängig.

§ 3 
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

(1) Für Feuerstätten in Gebäuden ist eine ausreichende 
Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien erforderlich. 

(2) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt nicht mehr als 50 kW reicht die 
Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstell-
raum eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten 
Querschnitt von mindestens 150 cm2 oder zwei Öffnun-
gen von je mindestens 75 cm2 oder Leitungen ins Freie 
mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten hat. 

(3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 50 kW reicht die Ver-
brennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum 
eine ins Freie führende Öffnung oder Leitung hat. Der 
Querschnitt der Öffnung muss mindestens 150 cm2 und 
für jedes über 50 kW hinausgehende Kilowatt 2 cm2 
mehr betragen. Leitungen müssen strömungstechnisch 
äquivalent bemessen sein. Der erforderliche Querschnitt 
darf auf höchstens zwei Öffnungen oder Leitungen auf-
geteilt sein.

(4) Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen 
nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht 
durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet 
ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss 
betrieben werden können. Der erforderliche Querschnitt 
darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht ver-
engt werden. 

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann für 
raumluftabhängige Feuerstätten eine ausreichende Ver-
brennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewiesen 
werden.

(6) Der Absatz  2 gilt nicht für Gas-Haushalts-Kochge-
räte. Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für offene Kamine.

§ 4 
Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie 
und in notwendigen Fluren und

2. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Feu-
erstätten, deren Oberfl ächentemperatur bei Nennleistung 
nicht mehr als 300°C beträgt.

(2) Der sichere Betrieb von raumluftabhängigen Feuer-
stätten darf durch den Betrieb von Raumluft absaugen-
den Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanla-
gen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht 
beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere als erfüllt, 
wenn

1.   ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der 
Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrich-
tungen verhindert wird,

2.   die Abgasabführung durch besondere Sicherheitsein-
richtungen überwacht wird,

3.   die Abgase der Feuerstätten über die Luft absaugen-
den Anlagen abgeführt werden oder

4.   anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des 
Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unter-
druck entstehen kann.

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Flam-
menüberwachung dürfen nur in Räumen aufgestellt wer-
den, wenn durch mechanische Lüftungsanlagen während 
des Betriebes der Feuerstätten stündlich mindestens ein 
fünffacher Luftwechsel sichergestellt ist. Für Gas-Haus-

halts-Kochgeräte genügt ein Außenluftvolumenstrom 
von 100 m3/h.

(4) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit Strö-
mungssicherung dürfen unbeschadet des § 3 in Räumen 
aufgestellt werden,

1.   mit einem Rauminhalt von mindestens 1 m3 je kW 
Nennleistung dieser Feuerstätten, soweit sie gleichzei-
tig betrieben werden können,

2.   in denen durch unten und oben angeordnete Öffnun-
gen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 75 cm2 
ins Freie eine Durchlüftung sichergestellt ist oder

3.   in denen durch andere Maßnahmen wie beispielsweise 
unten und oben in derselben Wand angeordnete Öff-
nungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 150 
cm2 zu unmittelbaren Nachbarräumen ein zusammen-
hängender Rauminhalt der Größe nach Nummer  1 
eingehalten wird.

(5) Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so beschaf-
fen, angeordnet oder mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, 
dass bei einer äußeren thermischen Beanspruchung von 
bis zu 650°C über einen Zeitraum von 30 Minuten keine 
gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen können. Alle 
Gasentnahmestellen müssen mit einer Vorrichtung aus-
gerüstet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr 
selbsttätig absperrt. Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungs-
anlagen durch Ausrüstung mit anderen selbsttätigen Vor-
richtungen die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen. 

(6) Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und 
deren Gemische) dürfen in Räumen, deren Fußboden an 
jeder Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfl äche 
liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1.   die Feuerstätten eine Flammenüberwachung haben 
und

2.   sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feue-
rungseinrichtung Flüssiggas aus den im Aufstellraum 
befi ndlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten kann oder über eine mechani-
sche Lüftungsanlage sicher abgeführt wird.

(7) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren 
Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, 
dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstätten keine 
höheren Temperaturen als 85°C auftreten können. Dies 
gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller an-
gegebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn 
diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm 
eingehalten wird.

(8) Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für 
feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Bau-
stoffen in einem ausreichenden Abstand durch einen 
Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Dies 
gilt als erfüllt, wenn der Belag sich nach vorn auf min-
destens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über 
die Feuerungsöffnung hinaus erstreckt, die Maßangaben 
des Herstellers eingehalten sind oder ein nichtbrennba-
rer Belag gemäß Herstellerangaben nicht erforderlich ist.

(9) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den 
Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben und 
nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm 
haben. Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten 
Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.

§ 5 
Aufstellräume für Feuerstätten

(1) In einem Raum dürfen Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 100 kW nur gleichzeitig 
betriebenen werden, wenn dieser Raum

1.   nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur 
Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwer-
ken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie für 
zugehörige Installationen und zur Lagerung von 
Brennstoffen,

2.   gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausge-
nommen Öffnungen für Türen, hat,

3.  dicht- und selbstschließende Türen hat und

4.  gelüftet werden kann.
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In einem Raum nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für feste 
Brennstoffe jedoch nur aufgestellt werden, wenn deren 
Nennleistung insgesamt nicht mehr als 50 kW beträgt.

(2) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit einer 
Nennleistung von mehr als 100 kW, die mit Überdruck 
betrieben werden und deren Abgase mit Überdruck ab-
geführt werden, müssen innerhalb von Gebäuden in 
Räumen aufgestellt werden, die zwei unmittelbar ins 
Freie führende, unten und oben angeordnete, Öffnungen 
mit einem Mindestquerschnitt von 150 cm2 aufweisen zu-
züglich 1 cm2 für jedes über 100 kW hinausgehende kW. 
Dies gilt nicht, wenn diese Feuerstätten der Bauart nach 
so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten können.

(3) Brenner und Brennstofffördereinrichtungen der Feu-
erstätten für fl üssige und gasförmige Brennstoffe mit 
einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 kW müssen 
durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten 
Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden 
können. Neben dem Notschalter muss ein Schild mit der 
Aufschrift „NOTSCHALTER-FEUERUNG“ vorhanden 
sein. 

(4) Wird in dem Aufstellraum nach Absatz 1 Heizöl gela-
gert oder ist der Raum für die Heizöllagerung nur von 
diesem Aufstellraum zugänglich, muss die Heizölzufuhr 
von der Stelle des Notschalters nach Absatz 3 aus durch 
eine entsprechend gekennzeichnete Absperreinrichtung 
unterbrochen werden können.

(5) Abweichend von Absatz  1 dürfen die Feuerstätten 
auch in anderen Räumen aufgestellt werden, wenn die 
Nutzung dieser Räume dies erfordert und die Feuerstät-
ten sicher betrieben werden können.

§ 6 
Heizräume

(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig 
betrieben werden sollen, dürfen nur in besonderen Räu-
men (Heizräumen) aufgestellt werden. § 5 Absatz 4 und 5 
gilt entsprechend. Die Heizräume dürfen

1.   nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur 
Aufstellung von Feuerstätten für fl üssige und gasför-
mige Brennstoffe, Wärmepumpen, Blockheizkraft-
werke, ortsfesten Verbrennungsmotoren und für zuge-
hörige Installationen sowie zur Lagerung von Brenn-
stoffen und

2.   mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solchen für 
das Betriebspersonal, sowie mit notwendigen Trep-
penräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppen-
räumen und dem Ausgang ins Freie, Sicherheits-
schleusen und Vorräumen von Feuerwehraufzügen 
nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

Wenn in Heizräumen Feuerstätten für fl üssige und gas-
förmige Brennstoffe aufgestellt werden, gilt § 5 Absatz 3 
entsprechend.

(2) Heizräume müssen

1.   mindestens einen Rauminhalt von 8 m3 und eine lichte 
Höhe von 2 m,

2.   einen Ausgang, der ins Freie oder einen Flur führt, der 
die Anforderungen an notwendige Flure erfüllt, und

3.   Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,

haben.

(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, 
und Stützen von Heizräumen sowie Decken über und 
unter ihnen müssen feuerbeständig sein. Öffnungen in 
Decken und Wänden müssen, soweit sie nicht unmittel-
bar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und 
selbstschließende Abschlüsse haben. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Trennwände zwischen Heizräumen und 
den zum Betrieb der Feuerstätten gehörenden Räumen, 
wenn diese Räume die Anforderungen der Sätze 1 und 2 
erfüllen. 

(4) Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine 
obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem Quer-
schnitt von mindestens je 150 cm2 oder Leitungen ins 
Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnit-

ten haben. § 3 Absatz 4 gilt sinngemäß. Der Querschnitt 
einer Öffnung oder Leitung darf auf die Verbrennungs-
luftversorgung nach § 3 Absatz 3 angerechnet werden.

(5) Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feuer-
widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben, so-
weit sie durch andere Räume führen, ausgenommen an-
grenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehörende 
Räume, die die Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 und 
2 erfüllen. Die Lüftungsleitungen dürfen mit anderen 
Lüftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht der 
Lüftung anderer Räume dienen.

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume 
dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume führen,

1.   eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten oder selbsttätige Absperrvorrichtungen mit einer 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten 
haben und

2.  ohne Öffnungen sein.

§ 7 
Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und 
Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärmedurchlasswi-
derstand und Beschaffenheit der inneren Oberfl äche, so 
bemessen sein, dass die Abgase bei allen bestimmungs-
gemäßen Betriebszuständen ins Freie abgeführt werden 
und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck 
auftreten kann.

(2) Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe 
müssen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für 
fl üssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen auch in Ab-
gasleitungen eingeleitet werden. § 41 Absatz 4 der Lan-
desbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) 
in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden BauO 
NRW 2018 genannt) bleibt unberührt.

(3) Abweichend von Absatz  2 Satz  1 sind Feuerstätten 
für gasförmige Brennstoffe ohne Abgasanlage zulässig, 
wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum 
gewährleistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare Be-
lästigungen nicht entstehen. Dies gilt insbesondere als 
erfüllt, wenn

1.   durch maschinelle Lüftungsanlagen während des Be-
triebs der Feuerstätten ein Luftvolumenstrom von 
mindestens 30 m3/h je kW Nennleistung aus dem Auf-
stellraum ins Freie abgeführt wird oder

2.   besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass 
die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstell-
räumen einen Wert von 30 ppm überschreitet.

Bei Gas-Haushalts-Kochgeräten, soweit sie gleichzeitig 
betrieben werden können, mit einer Nennleistung von 
nicht mehr als 11 kW gilt Satz  1 als erfüllt wenn der 
Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m3 auf-
weist und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster 
hat, das geöffnet werden kann.

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen 
Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder an 
ein gemeinsames Verbindungsstück nur angeschlossen 
werden, wenn

1.   durch die Bemessung nach Absatz 1 und die Beschaf-
fenheit der Abgasanlage die Ableitung der Abgase für 
jeden Betriebszustand sichergestellt ist,

2.   eine Übertragung von Abgasen zwischen den Aufstell-
räumen und ein Austritt von Abgasen über andere 
Feuerstätten ausgeschlossen sind,

3.   die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen besteht oder eine Brandübertragung zwi-
schen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvor-
richtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird 
und

4.   die Anforderungen des §  4 Absatz  2 für alle ange-
schlossenen Feuerstätten gemeinsam erfüllt sind.

(5) In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse 
überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein. 
Dies gilt nicht
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1.   für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 
1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungsein-
heit führen,

2.   für einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum 
der Feuerstätte,

3.   für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 90 Minuten haben, und

4.   für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 30 Minuten haben, in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2.

Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht anderweitig 
genutzt werden. Die Anordnung mehrerer Abgasleitun-
gen in einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn

1.   die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen,

2.   die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoss 
aufgestellt sind oder

3.   eine Brandübertragung zwischen den Geschossen 
durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere 
Maßnahmen verhindert wird.

Die Schächte müssen für die Verwendung als Schächte 
für Abgasleitungen geeignet sein und eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten, in Gebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 von mindestens 30 Minuten 
haben.

(6) Abgasleitungen aus normalentfl ammbaren Baustof-
fen innerhalb von Gebäuden müssen, soweit sie nicht 
gemäß Absatz  5 in Schächten zu verlegen sind, zum 
Schutz gegen mechanische Beanspruchung von außen in 
Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen angeord-
net oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. Dies gilt 
nicht für Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstät-
ten. § 8 bleibt unberührt.

(7) Schornsteine müssen

1.  gegen Rußbrände beständig sein,

2.   in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken, 
eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten haben oder in durchgehenden Schächten, die für 
die Verwendung als Schächte für Schornsteine geeig-
net sind und die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 
Minuten haben, angeordnet sein,

3.   unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf 
einem feuerbeständigen Unterbau errichtet sein; es 
genügt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen 
für Schornsteine in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3, für Schornsteine, die oberhalb der obersten Ge-
schossdecke beginnen sowie für Schornsteine an Ge-
bäuden,

4.   durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unter-
brochen sein und

5.   für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreini-
gungsverschlüssen haben.

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstü-
cke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen in-
nerhalb von Gebäuden

1.  in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,

2.  in Räumen liegen, die § 3 Absatz 2 entsprechen,

3.   soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte 
Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet sein oder

4.   der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in ge-
fahrdrohender Menge nicht austreten können.

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden 
oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet sowie 
nicht in andere Geschosse oder Nutzungseinheiten ge-
führt werden.

(10) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur 
zulässig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und 
Abgasführungen haben. An diese Systeme dürfen nur 
raumluftunabhängige Feuerstätten angeschlossen wer-
den, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese Be-
triebsweise geeignet sind. Im Übrigen gelten für 
Luft-Abgas-Systeme die Absätze 4 bis 9 sinngemäß.

§ 8 
Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren 
Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, 
dass an den genannten Bauteilen

1.   bei Nennleistung keine höheren Temperaturen als 
85°C und

2.   bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Tem-
peraturen als 100°C

auftreten können. 

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 gelten insbesondere 
als erfüllt, wenn

1.   die aufgrund von harmonisierten technischen Spezifi -
kationen angegebenen Abstände eingehalten sind,

2.   bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 400°C, deren Wärme-
durchlasswiderstand mindestens 0,12 m2K/W und 
deren Feuerwiderstandsdauer mindestens 90 Minuten 
beträgt, ein Mindestabstand von 5 cm eingehalten ist; 
dieser Abstand gilt auch für Schächte, in denen Ab-
gasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten 
bei Nennleistung bis zu 400°C verlegt sind und die al-
lein oder zusammen mit Abgasanlagen die zuvor ge-
nannten Eigenschaften aufweisen, 

3.   bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 400°C ein Mindestab-
stand von 40 cm eingehalten ist, oder

4.   die Abgasleitungen in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten verlegt sind und die Abgastemperatur der 
Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 120°C 
betragen kann oder bei höheren Abgastemperaturen 
eine Hinterlüftung im Schacht von mindestens 2 cm 
bei runder Abgasleitung in rechteckigem Schacht und 
ansonsten 3 cm gewährleistet ist.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 ist

1.   zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmes-
sungen ein Mindestabstand von 2 cm ausreichend,

2.   zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und 
Dachlatten, soweit die Ableitung der Wärme aus die-
sen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung behindert 
wird, kein Mindestabstand erforderlich.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt bei Abgaslei-
tungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bis zu 
300°C bei Nennleistung außerhalb von Schächten

1.  ein Mindestabstand von 20 cm oder

2.   wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit 
nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleit-
fähigkeit ummantelt sind oder die Abgastemperatur 
der Feuerstätte bei Nennleistung nicht mehr als 160°C 
betragen kann, ein Mindestabstand von 5 cm.

Abweichend von Satz  1 Nummer  3 genügt für Verbin-
dungsstücke ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die 
Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht-
brennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit 
ummantelt sind. Die Mindestabstände gelten für den An-
wendungsfall der Hinterlüftung. 

(3) Bei Abgasleitungen und Verbindungsstücken für Ab-
gastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis 
zu 400°C, die durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
führen, gelten die Anforderungen von Absatz 1 insbeson-
dere als erfüllt, wenn diese Leitungen und Verbindungs-
stücke

1.   in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem 
Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen 
oder

2.   in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrenn-
baren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit 
ummantelt werden.

Abweichend von Satz 1 genügt bei Feuerstätten für fl üs-
sige oder gasförmige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, 
wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung der Feuer-
stätten nicht mehr als 160°C betragen kann.
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(4) Werden bei der Durchführung von Abgasleitungen 
durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischen-
räume verschlossen, müssen dafür nichtbrennbare Bau-
stoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet und 
die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden.

§ 9 
Abführung von Abgasen

(1) Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

1.   den First um mindestens 40 cm überragen oder von 
der Dachfl äche mindestens 1 m entfernt sein; ein Ab-
stand von der Dachfl äche von 40 cm genügt, wenn nur 
raumluftunabhängige Feuerstätten für fl üssige oder 
gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind, die 
Summe der Nennleistungen der angeschlossenen Feu-
erstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas 
durch Ventilatoren abgeführt wird,

2.   Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen 
und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustof-
fen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m 
überragen, soweit deren Abstand zu den Abgasanla-
gen weniger als 1,5 m beträgt, und 

3.   bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, 
deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderun-
gen des § 32 Absatz 1 BauO NRW 2018 entspricht, am 
First des Daches austreten und diesen um mindestens 
80 cm überragen.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Abgasleitungen unterein-
ander, sofern diese die gleiche Temperaturklasse aufwei-
sen und die Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung 160°C nicht überschreiten.

(2) Die Abgase von raumluftunabhängigen Feuerstätten 
für gasförmige Brennstoffe dürfen nur dann durch die 
Außenwand ins Freie geleitet werden, wenn keine Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen entstehen können. 
Die Abführung der Abgase muss so in den freien Luft-
strom erfolgen, dass sie nicht in Räume eintreten oder in 
diese rückgeführt werden können.

§ 10 
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und 

ortsfeste Verbrennungsmotoren

(1) Für die Aufstellung von

1.   Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Aus-
treibern,

2.  Blockheizkraftwerken in Gebäuden und

3.  ortsfesten Verbrennungsmotoren

gelten § 3 Absatz 1 bis 5 sowie § 4 Absatz 1 bis 7 ent-
sprechend.

(2) Es dürfen

1.   Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der 
Feuerung von insgesamt mehr als 50 kW,

2.   Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten 
mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW 
nutzen, 

3.   Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetrie-
benen Verdichtern mit Antriebsleistungen von insge-
samt mehr als 50 kW,

4.   Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmoto-
ren,

5.   Blockheizkraftwerke mit insgesamt mehr als 35 kW 
Nennleistung in Gebäuden und

6.  ortsfeste Verbrennungsmotoren

nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforderun-
gen nach § 5 erfüllen. Dies gilt auch für Kombinationen 
von Feuerstätten und Anlagen nach Nummern 1 bis 3 
sowie 5, die gemeinsam betrieben werden sollen mit ins-
gesamt mehr als 100 kW Nennleistung.

(3) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und 
ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebäuden sind durch 
eigene, dichte Leitungen über Dach abzuleiten. Mehrere 
Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemeinsame Lei-
tung nach Maßgabe des § 7 Absatz 4 angeschlossen wer-

den. Die Leitungen müssen außerhalb der Aufstellräume 
der Verbrennungsmotoren nach Maßgabe des §  7 Ab-
satz 5 und 8 sowie § 8 beschaffen oder angeordnet sein.

(4) Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheiz-
kraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in 
Abgasanlagen für Feuerstätten ist zulässig, wenn die ein-
wandfreie Abführung der Verbrennungsgase und, soweit 
Feuerstätten angeschlossen sind, auch die einwandfreie 
Abführung der Abgase nachgewiesen ist. §  7 Absatz  1 
gilt entsprechend.

(5) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswärme-
pumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgaswär-
mepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

(1) Je Gebäude oder Brandabschnitt darf die Lagerung 
von

1.  Holzpellets von mehr als 6 500 kg,

2.   sonstigen festen Brennstoffen in einer Menge von 
mehr als 15 000 kg,

3.   Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als 
insgesamt 5 000 l oder

4.   Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von 
mehr als insgesamt 16 kg

nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräume) erfol-
gen, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden dür-
fen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf insgesamt 
100 000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 6 500 l Flüs-
siggas je Brennstofflagerraum und 30 000 l Flüssiggas je 
Gebäude oder Brandabschnitt nicht überschreiten.

(2) Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen 
sowie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbe-
ständig sein. Öffnungen in Decken und Wänden müssen, 
soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens 
feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse 
haben. Durch Decken und Wände von Brennstofflager-
räumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausge-
nommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erfor-
derlich sind sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen 
und Abwasserleitungen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen und 
Heizräumen.

(3) Brennstofflagerräume für fl üssige Brennstoffe müs-
sen

1.   gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus be-
schäumt werden können und

2.   an den Zugängen mit der Aufschrift „HEIZÖLLAGE-
RUNG“ oder „DIESELKRAFTSTOFFLAGERUNG“ 
gekennzeichnet sein. 

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas

1.  müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,

2.   dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausge-
nommen Öffnungen für Türen, und keine offenen 
Schächte und Kanäle haben,

3.   dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb 
der Geländeoberfl äche liegen,

4.  dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,

5.   müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift „FLÜS-
SIGGASANLAGE“ gekennzeichnet sein und

6.   dürfen nur mit Geräten und Schutzsystemen zur be-
stimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefähr-
deten Bereichen ausgestattet werden, die der Explosi-
onsschutzprodukteverordnung vom 6. Januar 2016 
(BGBl. I S. 39) entsprechen. 

(5) Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen vor 
dem Betreten ausreichend gelüftet werden können. Die 
Brennstofflagerräume sind an ihren Zugängen mit der 
Aufschrift „HOLZPELLETLAGERRAUM – Lebensge-
fahr durch giftige Gase – Vor Betreten ausreichend lüf-
ten!“ zu kennzeichnen. Absatz 4 Nummer 6 gilt entspre-
chend. Für bestehende Brennstofflagerräume für Holz-
pellets sind die Anforderungen nach Satz  1 und 2 
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innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verord-
nung zu erfüllen.

(6) Die Anforderung des ausreichenden Lüftens eines 
Brennstofflagerraumes für Holzpellets vor Betreten gilt 
als erfüllt, wenn vor dem Betreten des Lagerraums für 
mindestens 60 Minuten ein zehnfacher Luftwechsel 
stattfi nden kann. Abweichende technische Lösungen sind 
zulässig, sofern das Schutzziel erreicht wird.

§ 12 
Brennstofflagerung außerhalb von 

Brennstofflagerräumen

(1) Feste Brennstoffe sowie Behälter zur Lagerung von 
brennbaren Gasen und Flüssigkeiten dürfen nicht in 
notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen not-
wendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und 
in notwendigen Fluren gelagert oder aufgestellt werden.

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff dürfen gelagert werden

1.  in Wohnungen bis zu 100 l,

2.  in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 1 000 l,

3.   in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 5 000 l je 
Gebäude oder Brandabschnitt, wenn diese Räume ge-
lüftet werden können und gegenüber anderen Räumen 
keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen mit dicht-
schließenden Türen, haben, und

4.   in Räumen in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit 
nicht mehr als einer Nutzungseinheit, die keine Auf-
enthaltsräume sind und den Anforderungen nach 
Nummer 3 genügen, bis zu 5 000 l.

(3) Sind in den Räumen nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 
Feuerstätten aufgestellt, müssen diese außerhalb erfor-
derlicher Auffangräume für auslaufenden Brennstoff ste-
hen. Behälter für Heizöl und Dieselkraftstoff müssen 
einen Abstand von mindestens 1 m zur Feuerungsanlage 
haben. Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert 
werden, wenn ein beiderseits belüfteter Strahlungs-
schutz vorhanden ist. Ein Abstand von 0,1 m zur Feuer-
stätte genügt, wenn nachgewiesen ist, dass deren Ober-
fl ächentemperatur 40°C nicht überschreitet.  

(4) Flüssiggas darf in Wohnungen und in Räumen außer-
halb von Wohnungen gelagert werden jeweils in einem 
Behälter mit einem Füllgewicht von nicht mehr als 16 kg, 
wenn die Fußböden allseitig oberhalb der Geländeober-
fl äche liegen und außer Abläufen mit Flüssigkeitsver-
schluss keine Öffnungen haben.

(5) Für die Lagerung von mehr als 500 kg Holzpellets 
gilt § 11 Absatz 5 und 6 entsprechend.

§ 13 
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, die weder 
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen 
oder durch die keine Beschäftigten gefährdet werden 
können, dürfen nur errichtet werden, wenn sie der 
Druckgeräteverordnung vom 13. Mai 2015 (BGBl.  I 
S. 692), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. April 
2016 (BGBl. I S. 597) geändert worden ist,  entsprechen.

§ 14 
Prüfungen

(1) Die §§ 15 und 16 der Betriebssicherheitsverordnung 
vom 3. Februar 2015 (BGBl.  I S.  49), die zuletzt durch 
Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung vom 18. Oktober 2017 
(BGBl.  I S. 3584) geändert worden ist, sind für Flüssig-
gas- und Dampfkesselanlagen sowie Geräte und Schutz-
systeme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die in 
diesen Vorschriften genannten Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen, auf die diese Vorschriften keine 
Anwendung fi nden. Eine sicherheitstechnische Bewer-
tung der Anlagen zur Ermittlung der Prüffristen ist nicht 
erforderlich, es gelten die Höchstfristen.

(2) Zuständige Behörden im Sinne der Vorschriften nach 
Absatz 1 sind die unteren Bauaufsichtsbehörden.

§ 15 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Feuerungsverordnung vom 11. März 
2008 (GV. NRW. S.  338), die durch Verordnung vom 
29.  November 2012 (GV. NRW. S.  616) geändert worden 
ist, außer Kraft. 

Düsseldorf, den 10. Dezember 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h 

– GV. NRW. 2018 S. 675

232

Verordnung zur Änderung
der Camping- und Wochenendplatzverordnung

Vom 10. Dezember 2018

Auf Grund des §  87 Absatz  1 Nummer  1, 6 und 7, Ab-
satz  2 Nummer  1 und Absatz  9 der Landesbauordnung 
2018 – BauO NRW 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 421) verordnet das Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung nach Anhörung des fach-
lich zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Camping- und Wochenendplatzverordnung vom 24. 
März 2011 (GV. NRW. S. 197), die durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 24. November 2014 (GV. NRW. S. 847) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Angabe „50  qm“ durch die 
Angabe „50 m2“ und das Semikolon durch einen 
Punkt ersetzt.

 b)   In dem neuen Satz 2 werden das Wort „bei“ durch 
das Wort „Bei“ und die Angabe „qm“ durch die 
Angabe „m2“ ersetzt.

2.   In § 4 Absatz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „qm“ 
durch die Angabe „m2“ ersetzt.

3.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  3 wird das Semikolon durch einen Punkt 
ersetzt.

 b)   In dem neuen Satz  4 wird das Wort „auf“ durch 
das Wort „Auf“ ersetzt.

 c)   In dem neuen Satz 5 wird vor den Wörtern „Sätze 
1 und 2“ das Wort „Die“ eingefügt.

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 das 
Wort „Der“ durch die Wörter „Die Betreiberin 
oder der“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Die Betreiberin beziehungsweise der Betreiber 
eines Campingplatzes oder eine von ihr oder ihm 
beauftragte Person (Platzwartin oder Platzwart) 
muss darüber hinaus zur Sicherstellung einer ge-
ordneten Nutzung oder eines geordneten Betriebs 
ständig erreichbar sein.“

 c)   Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und das Wort 
„Der“ wird durch die Wörter „Die Betreiberin oder 
der“ ersetzt.

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
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 e)   Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und nach 
dem Wort „hat“ werden die Wörter „die Betreibe-
rin oder“ eingefügt.

 f)   Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Ab-
sätze 6 und 7.

5.   In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 49 Landes-
bauordnung“ durch die Wörter „§  47 BauO NRW 
2018“ ersetzt.

6.   In § 10 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter 
„§  84 Absatz  1 Nummer  20 Landesbauordnung“ 
durch die Wörter „§  86 Absatz  1 Nummer  20 BauO 
NRW 2018“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 10. Dezember 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 680
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